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 Veröffentlicht am 17.02.1920

Norm

ABGB §879 BIId

ABGB §1165

Rechtssatz

Die in dem Übernahmsschein (Marke) einer Wäscherei (Putzerei, Färberei) enthaltene Bestimmung, daß die

übergebenen Gegenstände bei Nichtabholung binnen drei Monaten zugunsten der Unternehmung verfallen, ist gemäß

§ 879 ABGB ungültig und als nicht beigesetzt anzusehen.
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